
 
 

NICHTAMTLICHE LESEFASSUNG 
 

Prüfungsordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für den Master-
Studiengang 

– Besonderer Teil – 
English Studies/Anglistik 

 
vom 9. Februar 2012 

(in der ab 16. März 2022 gültigen Fassung) 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Lan-
deshochschulgesetz – LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert am 
21. Dezember 2021 (GBl. 2022, S. 1, 2), hat der Senat der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg am 07. Februar 2012, am 15. Juli 2014 und zuletzt am 15. 
März 2022 die nachstehende Prüfungsordnung beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 09. Februar 2012, am 18. Juli 2014 und zuletzt 
am 16. März 2022 erteilt. 
 
 
 
§  1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Prüfungsordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für die Masterstudi-
engänge Moderne Sprach- und Literaturwissenschaften – Allgemeiner Teil – ist in der 
jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsordnung.   
 
 
§  2 Gegenstand des Studiums 
 
Der konsekutive Master-Studiengang English Studies/Anglistik baut im Schwerpunkt 
Sprachwissenschaft auf einem vorher erworbenen B.A. in Englischer Philologie oder 
in anglistischer Sprachwissenschaft auf und hat einen forschungspraktischen 
Schwerpunkt. Er bildet die gesamte Breite der historischen und modernen Sprach-
wissenschaft ab, bietet aber zugleich die Möglichkeit zur Vertiefung einzelner Berei-
che nach eigener Wahl. Die Ausrichtung auf die Forschung wird im gesamten Lehr-
angebot gewährleistet. 
 
Im Schwerpunkt Literaturwissenschaft baut o.g. Studiengang auf einem vorher er-
worbenen B.A. in Englischer Philologie oder in anglistischer bzw. amerikanistischer 
Literaturwissenschaft auf und hat einen forschungspraktischen Schwerpunkt. Er bil-
det die gesamte Breite der anglistischen und amerikanistischen Literaturwissenschaft 
bis hin zu kulturwissenschaftlichen und komparatistischen Fragestellungen ab, bietet 
aber zugleich die Möglichkeit zur Vertiefung einzelner Bereiche nach eigener Wahl. 
Die Ausrichtung auf die Forschung wird im gesamten Lehrangebot gewährleistet. 
 
Das sprachwissenschaftliche Begleitfach baut ebenfalls auf einem vorher erworbe-
nen B.A. in Englischer Philologie oder in anglistischer Sprachwissenschaft auf. Es 
vermittelt exemplarisch fortgeschrittene Fragestellungen und Methoden der histori-
schen und modernen Sprachwissenschaft und bietet damit die Möglichkeit, eine im 
Hauptfach studierte Disziplin kontrastiv bzw. interdisziplinär zu erweitern. 



 
 
Das literaturwissenschaftliche Begleitfach baut ebenfalls auf einem vorher erworbe-
nen B.A. in Englischer Philologie oder in anglistischer bzw. amerikanistischer Litera-
turwissenschaft auf. Es vermittelt exemplarisch fortgeschrittene Fragestellungen und 
Methoden der anglistischen und amerikanistischen Literaturwissenschaft bis hin zur 
Kulturwissenschaft und bietet damit die Möglichkeit, eine im Hauptfach studierte Dis-
ziplin komparatistisch bzw. interdisziplinär zu erweitern. 
 
 
§  3 Studienaufbau und Kombinationsmöglichkeiten 
 
(1) Das Studium ist gemäß § 3 Abs. 4 Punkt 2 des Allgemeinen Teils der Master-

Prüfungsordnung der Neuphilologischen Fakultät aufgebaut. Die zu absolvie-
renden Module und zugehörigen Lehrveranstaltungen sind in Anlage 1 aufge-
führt. 

 
(2) Im Master-Studiengang English Studies / Anglistik ist ein Teilzeitstudium mög-

lich.  
 
(3) Als Begleitfach kann grundsätzlich jedes Fach gewählt werden, für das ein 

entsprechendes Studienangebot im Masterbereich besteht. Wird der Schwer-
punkt des Masterstudiengangs auf die Sprachwissenschaft gelegt, kann als 
Begleitfach auch Englische Literaturwissenschaft (siehe Anlage 2) gewählt 
werden. Wird der Schwerpunkt des Masterstudiengangs auf die Literaturwis-
senschaft gelegt, kann als Begleitfach auch Englische Sprachwissenschaft 
(siehe Anlage 2) gewählt werden.  

 
(4) Ein längerer Aufenthalt in einem englischsprachigen Land im Laufe des konsekutiven 

Studiums wird erwartet und vom Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg 
unterstützt. Ein Auslandssemester oder Auslandsjahr kann prinzipiell jederzeit in den 
Studienverlauf integriert werden, empfohlen wird im Masterstudium das dritte Fach-
semester. Grundsätzlich kann jede Veranstaltung bzw. jedes Modul des hier be-
schriebenen Studiengangs auch an einer ausländischen Universität absolviert und 
gemäß § 7 des Allgemeinen Teils der Masterprüfungsordnung anerkannt werden. Ei-
ne individuelle Gestaltung des Auslandsaufenthalts sollte frühzeitig mit den Fachstu-
dienberater*innen besprochen werden. 

 
 
§  4 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
Für die Zulassung zur Masterarbeit sind gemäß § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Teils 
der Master-Prüfungsordnung zusätzlich Bescheinigungen vorzulegen über die erfolg-
reich bestandenen in Anlage 1 aufgeführten Module und Lehrveranstaltungen im Um-
fang von 54 Leistungspunkten. 
 
 
§ 5 Masterprüfung 
 
Die Masterprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen gemäß 
den Anlagen zur Prüfungsordnung, der Masterarbeit und der mündlichen Abschluss-
prüfung. 
 
 
 



 
 
§ 6 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit kann in englischer oder deutscher Sprache angefertigt werden; wird 
sie in deutscher Sprache angefertigt, so muss sie eine englische Zusammenfassung 
enthalten.  
 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt des Rek-
tors in Kraft. 
 
 
Heidelberg, den 16. März 2022 
 
Professor Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel  
Rektor 
 
 
 
Anlage 1: Modularisierungen im Hauptfach English Studies / Anglistik  
 

1.1: Schwerpunkt Sprachwissenschaft 
1.2: Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

 
 
Anlage 2: Modularisierung im Begleitfach English Studies / Anglistik  
 

2.1: Schwerpunkt Sprachwissenschaft 
2.2: Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

 
 
Legende: 
V = Vorlesung 
PS = Proseminar 
HS = Hauptseminar 
LP = Leistungspunkte 
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1. Modularisierungen im Hauptfach English Studies / Anglistik 

 
 
1.1 Schwerpunkt Sprachwissenschaft 

 
 
Grundlagenmodul (22 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Proseminar II Sprachwissenschaft  PS II 2 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 
2 LP 

6 LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
3 LP 
1 LP 
3 LP 

8 LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft V 2 1 
Kontaktzeit* 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft V 2 1 
Kontaktzeit* 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 LP 

  8  22 LP 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesungen können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modul(teil-)prüfungen wird jedoch eine     
regelmäßige Teilnahme an den Vorlesungen dringend empfohlen. 
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Vertiefungsmodul (38 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2 2-3 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
3 LP 
1 LP 
3 LP 

8 LP 

Independent Studies I1 
Selbst-
studium

-- 2-4 
Lektüre 
Thesen 

4 LP 
3 LP 

7 LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2 2-3 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
3 LP 
1 LP 
3 LP 

8 LP 

Independent Studies II2 
Selbst-
studium

-- 2-4 
Lektüre 
Thesen 

4 LP 
3 LP 

7 LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft V 2 2-3 
Kontaktzeit3 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft V 2 2-3 
Kontaktzeit3 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 LP 

  8  38 LP   
1 Eigene Vertiefung der Themen aus einem Hauptseminar; Leistungsnachweis durch Vorlage einer durch Thesen ergänzten Lektüreliste (bis zur mündl. Abschlussprüfung). 
2 Eigene Vertiefung eines Themas in Absprache mit der*dem Prüfer*in der mündlichen Abschlussprüfung; Leistungsnachweis durch Vorlage einer durch Thesen    
ergänzten Lektüreliste (bis zur mündl. Abschlussprüfung). 
3 Die Inhalte und Themen der Vorlesungen können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modul(teil-)prüfungen wird jedoch eine        
regelmäßige Teilnahme an den Vorlesungen dringend empfohlen. 
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Prüfungsmodul MA-Arbeit (30 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

MA-Arbeit 
Selbst-
studium 

6 Monate 4 MA-Arbeit 30 LP 30 LP 

 
 
 
 
Prüfungsmodul mündliche Prüfung (10 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Mündliche Abschlussprüfung 
Selbst-
studium 

6 Wochen 4 Abschlussprüfung 10 LP 10 LP 
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1.2 Schwerpunkt Literaturwissenschaft 

 
 
Grundlagenmodul (22 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Proseminar II Literaturwissenschaft  PS II 2 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 
2 LP 

6 LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft HS 2 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
3 LP 
1 LP 
3 LP 

8 LP 

Vorlesung Literatur- oder 
Kulturwissenschaft 

V 2 1 
Kontaktzeit* 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 LP 

Vorlesung Literatur- oder 
Kulturwissenschaft 

V 2 1 
Kontaktzeit* 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 LP 

  8  22 LP 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesungen können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modul(teil-)prüfungen wird jedoch eine     
regelmäßige Teilnahme an den Vorlesungen dringend empfohlen. 
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Vertiefungsmodul (38 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft HS 2 2-3 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP
3 LP
1 LP
3 LP

8 LP 

Independent Studies I1 
Selbst-
studium 

-- 2-4 
Lektüre 
Thesen 

4 LP
3 LP

7 LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft HS 2 2-3 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP
3 LP
1 LP
3 LP

8 LP 

Independent Studies II2 
Selbst-
studium 

-- 2-4 
Lektüre 
Thesen 

4 LP
3 LP

7 LP 

Vorlesung Literatur- oder 
Kulturwissenschaft 

V 2 2-3 
Kontaktzeit3 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP
2 LP
1 LP

4 LP 

Vorlesung Literatur- oder 
Kulturwissenschaft 

V 2 2-3 
Kontaktzeit3 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP
2 LP
1 LP

4 LP 

  8  38 LP   
1 Eigene Vertiefung der Themen aus einem Hauptseminar; Leistungsnachweis durch Vorlage einer durch Thesen ergänzten Lektüreliste (bis zur mündl. Abschlussprüfung). 
2 Eigene Vertiefung eines Themas in Absprache mit der*dem Prüfer*in der mündlichen Abschlussprüfung; Leistungsnachweis durch Vorlage einer durch Thesen  
ergänzten Lektüreliste (bis zur mündl. Abschlussprüfung). 
3 Die Inhalte und Themen der Vorlesungen können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modul(teil-)prüfungen wird jedoch eine       
regelmäßige Teilnahme an den Vorlesungen dringend empfohlen.        
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Prüfungsmodul MA-Arbeit (30 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

MA-Arbeit 
Selbst-
studium 

6 Monate 4 MA-Arbeit 30 LP 30 LP 

 
 
 
 
Prüfungsmodul mündliche Prüfung (10 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Mündliche Abschlussprüfung 
Selbst-
studium 

6 Wochen 4 Abschlussprüfung 10 LP 10 LP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 10

 
 
 

2. Modularisierungen im Begleitfach English Studies / Anglistik 
 
 

2.1  Schwerpunkt Sprachwissenschaft 
 
 
Begleitfachmodul Sprachwissenschaft (20 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Proseminar II Sprachwissenschaft PS II 2 1-4 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP
2 LP
1 LP
2 LP

6 LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft V 2 1-4 
Kontaktzeit1 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP
2 LP
1 LP

4 LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2 1-4 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP
3 LP
1 LP
3 LP

8 LP 

Independent Studies2 Selbst-
studium

2 1-4 
Lektüre 
Thesen 

1 LP
1 LP

2 LP 

  8  20 LP   
1 Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modul(teil-)prüfungen wird jedoch eine regel-
mäßige Teilnahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
2 Eigene Vertiefung der Themen aus der Vorlesung; Leistungsnachweis durch Vorlage einer durch Thesen ergänzten Lektüreliste. 

 



 
 

 11

 
 
2.2  Schwerpunkt Literaturwissenschaft 
 
 
Begleitfachmodul Literaturwissenschaft (20 LP Pflichtmodul) 

Lehrveranstaltung Art SWS Empf. Semester Leistung für LP Gesamtaufwand LP 

Proseminar II Literaturwissenschaft PS II 2 1-4 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 
2 LP 

6 LP 

Vorlesung Literatur- oder 
Kulturwissenschaft 

V 2 1-4 
Kontaktzeit1 
Vor- und Nachbereitung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft HS 2 1-4 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Referat od. äquiv. Leistung 
Abschlussprüfung/-arbeit 

1 LP 
3 LP 
1 LP 
3 LP 

8 LP 

Independent Studies2 
Selbst-
studium

-- 1-4 
Lektüre 
Thesen 

1 LP 
1 LP 

2 LP 

  8  20 LP   
1 Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modul(teil-)prüfungen wird jedoch eine regel-
mäßige Teilnahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
2 Eigene Vertiefung der Themen aus der Vorlesung; Leistungsnachweis durch Vorlage einer durch Thesen ergänzten Lektüreliste. 
 
 
========================================================================================================= 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Rektors vom 29. Februar 2012, Nr. 4/2012, S. 135ff, im Mitteilungsblatt des Rektors vom 22. August 
2014, Nr. 10/2014, S. 431ff, zuletzt im Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. März 2022, Nr. 3/2022, S. 417ff. 
 


